
Architketur 
neu denken

KOLUMNE

Umgebungen beein-
flussen uns täglich. 
Sie entscheiden maß-

geblich darüber, ob wir uns 
wohlfühlen und Potenzia-
le voll ausschöpfen. Gestalter 
der zukunftsfähigen und ge-
sunden Stadt wissen um die-
se Wirkung. 

Aus meiner Erfahrung, ein-
prägsame und berührende 
Erlebnisse und Kommunika-
tion in Räumen zu erschaffen, 
kann ich sagen: In Zeiten des 
Wandels brauchen wir strah-
lende Kraft-Orte, die inspirie-
ren und in denen Begegnung 
wie Rückzug gleicherma-
ßen stattfinden. Zukunfts-Ar-
chitektur, die uns zu neuen, 
dringend benötigten Lösun-
gen antreibt. Die betriebs-
wirtschaftliches Denken mit 
sozialem Handeln verbindet. 
Die das Bedürfnis des Men-
schen in den Mittelpunkt 
rückt und mit natürlichen 
Materialien erbaut wird. So 
formen wir aktiv inmitten der 
Krise eine Gesellschaft und 
Wirtschaft, die auf Substanz 
und Mehrwert beruht. 

Ist das umsetzbar? Ja. Die 
kontinuierlichen Gesprä-
che und Projekte mit verant-
wortungsvollen Investoren, 
Bau-Unternehmern, Kon-
zernen, nachhaltig agieren-
den Architekten, Umwelt- wie 
Ethikexperten und jungen, 
engagierten Menschen, zei-
gen deutlich: Komplexität 
wird heute durch sinngetrie-
bene Kollaboration innerhalb 
des durchdachten Kreislau-
fes erschlossen. Nutzen wir 
das Wissen und die Erfahrung 
von unterschiedlichen Exper-
ten und Technologien, um 
gemeinsam visionäre Städ-
te und Räume von hoher Le-
bensqualität zu entwickeln.

 Catharina Enderlein
Die Autorin ist Geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin der 
Strategie- und Nachhaltig-
keits-Agentur meet MOMEN-
TUM GmbH & Co. KG.
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(bü) Baurecht Das Oberver-
waltungsgericht Niedersach-
sen hat einem Häuslebau-
er erlaubt, auf seiner auf der 
Grundstücksgrenze stehenden 
Garage eine „bis auf drei Me-
ter an das Nachbargrundstück 
heranreichende“ Dachterrasse 
einzurichten, die vom Wohn-
haus zugänglich wäre. Die Ar-
gumentation seines Nachbarn, 
der damit das so genannte Ab-
standsprivileg als verletzt an-
sah, wurde vom Gericht nicht 
anerkannt, auch wenn die ge-
plante Terrasse auf dem zum 
künftigen Nachbarn zuge-
wandten Garagendach einge-
richtet werden solle. Es kom-
me darauf an, dass die Terrasse 

als Teil des Wohnhauses die Ab-
standsvorschriften einhielte, 
was hier der Fall sei. (OVG Nie-
dersachsen, 1 ME 55/18)

Verwaltungsrecht Kündigt ein 
Entsorgungsunternehmen 
Streiks ordnungsgemäß an und 
stellen Mieter dennoch ihre 
Mülltonnen raus, so dass die 
ungeleert stehen bleiben, so 
kann die Stadt zwar „einsprin-
gen“. Sie darf dem Entsorger 
aber anschließend dafür nicht 
einen Kostenbescheid für eine 
„ordnungsbehördliche Ersatz-
vornahme“ schicken. Sie hät-
te den Müll auch stehen lassen 
können. (VwG Hannover, 10 A 
4962/18)
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Steuerbonus für Gebäudesanierung

VON PATRICK PETERS

Auch wenn die Welt derzeit 
nicht arm an Krisen ist: Die mit 
dem Klimawandel verbunde-
nen Risiken scheinen alles zu 
überstrahlen. Auf die horren-
de Summe von 800 Milliarden 
Euro schätzt das Deutsche In-
stitut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) die Kosten der Auswir-
kungen des Klimawandels bis 
zum Jahr 2050 – und das nur 
für Deutschland.

Diese Prognose zeigt deut-
lich, welche enormen ökono-
mischen Folgen die globale 
Erwärmung hat, von den Aus-
wirkungen auf Ökologie und 
das allgemeine Zusammenle-
ben ganz zu schweigen.

Um diese Gefahren zu 
begrenzen, hat das Bun-
deskabinett im Herbst 
vergangenen Jahres das Kli-
maschutzprogramm 2030 be-
schlossen. Dieses soll dazu die-
nen, die klimapolitischen Ziele 
des Klimaschutzplans 2050 zu 
erreichen und bis zu diesem 
Jahr weitgehend CO2-neu-
tral zu werden. Ohne weitrei-
chende energetische Gebäu-
desanierungen wird dieses 
Vorhaben jedoch nicht gelin-
gen. Schließlich sind Immo-
bilien CO2-Emittenten par ex-
cellence: Allein Wohngebäude 
waren 2018 für 117 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalent ver-
antwortlich, bei 866 Millionen 
Tonnen Treibhausgas-Aus-

stoß in Deutschland insge-
samt. Durch die neuen Re-
gelungen sollen bis 2030 die 
CO2-Emissionen in Wohnhäu-
sern um 40 Prozent gegenüber 
2014 sinken, um so im Idealfall 
bis 2050 einen klimaneutralen 
Gebäudebestand erreichen zu 
können.

Um Eigentümer bei der Sa-
nierung zu unterstützen und 
die Maßnahmen finanziell zu 
erleichtern, werden vielfältige 
Mittel angeboten: Die Klima-
schutzinitiative  sorgt mit aus-
geweiteten Förderprogram-
men dafür, dass möglichst 
viele Eigentümer bei Bedarf 

schon zeitnah in die Moderni-
sierung ihres selbstgenutzten 
Wohraums investieren kön-
nen, heißt es beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen. Als 
Einzelmaßnahmen zur ener-
getischen Gebäudesanierung 
kommen die Wärmedämmung 
von Wänden, Dachflächen und 

Geschossdecken, die Erneu-
erung von Fenstern oder Au-
ßentüren, die Erneuerung oder 
Optimierung der Heizungsan-
lage, die Erneuerung oder der 
Einbau einer Lüftungsanlage 
und der Einbau von digitalen 
Systemen zur energetischen 
Betriebs- und Verbrauchsop-
timierung in Frage. Vorausset-
zung: Das Gebäude muss bei 
Beginn der Maßnahme min-
destens zehn Jahre alt sein.

Im Fokus steht eine neue 
steuerliche Förderung. Bei 
Einzelmaßnahmen zur ener-
getischen Gebäudesanierung 
sind 20 Prozent der Aufwen-
dungen (maximal 40.000 Euro 
pro Wohnobjekt), verteilt über 
drei Jahre, steuerlich abzugs-
fähig. Maximal können damit 
Aufwendungen bis 200.000 
Euro berücksichtigt werden. 
Der Abzug erfolge laut Steuer-
berater Helmut König (Beiten 
Burkhardt) von der individu-
ellen Steuerschuld. „Dabei ist 
eine zeitliche Staffelung vor-
gesehen. Im ersten und zwei-
ten Jahr sind sieben Prozent 
der Aufwendungen und ma-
ximal 14.000 Euro als steuer-
licher Abzug vorgesehen, im 
dritten Jahr entsprechend der 
Förderrichtlinien sechs Pro-
zent der Aufwendungen, also 
höchstens 12.000 Euro.“

Doch Obacht, die steuerli-
chen Vergünstigungen unter-
liegen strengen Voraussetzun-
gen. „Die Durchführung einer 

energetischen Sanierungs-
maßnahme muss durch eine 
Bescheinigung des Fachunter-
nehmens oder einen Energie-
berater (eine Person mit Aus-
stellungsberechtigung nach 
§ 21 Energieeinsparverord-
nung) bestätigt werden. Für 
die Bescheinigung ist ein amt-
liches Muster zu verwenden, 
das der Einkommenssteuer-
erklärung beigefügt werden 
muss“, schreibt das Bundes-
finanzministerium. Zur Aus-
stellung der Bescheinigung 
des Fachunternehmens seien 
Handwerks-Meisterbetriebe 
oder Handwerksbetriebe mit 
einem Inhaber vergleichbarer 
Qualifikation berechtigt, die im 
Bereich der Gebäudesanierung 
tätig seien.

Über die steuerlichen Ver-
günstigungen hinaus existie-
ren die Gebäudeförderpro-
gramme der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) oder des 
Bundesamts für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA), 
die zinsverbilligte Förderdarle-
hen und Investitionszuschüs-
se vorsehen. „Eine Kombinati-
on der steuerlichen Förderung 
mit anderen Förderprogram-
men des Bundes für dieselbe 
energetische Maßnahme ist 
nicht möglich. Es gilt also, die 
ideale Form der Förderung vor-
ab zu berechnen, um das bes-
te finanzielle Ergebnis bei einer 
energetischen Modernisierung 
zu erreichen“, betont König.

ENERGETISCHE MODERNISIERUNG

Ohne weitreichende energetische Gebäudesanierungen wird es nicht gelingen, einen klimaneutralen Gebäudebestand und 
die klimapolitischen Ziele des Klimaschutzplans 2050 zu erreichen. Immobilieneigentümer können eine Förderung erhalten.

Als Einzelmaßnahme zur energetischen Gebäudesanierung kommt zum Beispiel die Wärmedämmung 
von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken in Frage.  FOTO: DPA
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